
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 31. Mai 2011 

 

 Nr. 2011/1122   

Silhouette Tales, v.d. Sandra Strugalla, 4500 Solothurn: Beitrag aus dem Lotteriefonds 

an die CD-Produktion von „Silhouette Tales“ 

  

1. Erwägungen 

Silhouette Tales, v.d. Sandra Strugalla, Solothurn, ersucht um einen Beitrag aus dem Lotterie-

fonds an die CD-Produktion von „Silhouette Tales“. Die Band setzt sich aus den Musikern Sandra 

Strugalla, Drums, aufgewachsen in Balsthal, wohnhaft in Solothurn, Daniel Cabalzar, Gitarrist, 

Chur, Timo Zemp, Bass, Kriens, Martin Müller, Cello, Luzern und Irene Würsch, Luzern zusam-

men. Das Ziel der Band ist, die Musik von „Silhouette Tales“ einem breiten Publikum zugänglich 

zu machen. Geplant sind auch Konzerte im Kanton Solothurn. Für die CD-Produktion sind Auf-

wendungen von Fr. 17'200.-- budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Silhouette Tales, v.d. Sandra Strugalla, Solothurn, ist an die CD-Produktion von 

„Silhouette Tales“ ein Produktionsbeitrag von Fr. 2'000.-- aus dem Lotteriefonds 

zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 

und erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des 

Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des 

Logos ist unter www.sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt von 

15 Belegexemplaren (Lieferung an Kultur Schloss Waldegg, Schloss Waldegg 1, 4532 

Feldbrunnen), der Schlussabrechnung und eines Einzahlungsscheines zulasten des 

Kontos 233003 “Lotteriefonds” anzuweisen. 
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